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Konturen des neuen biauerlichen Bodenrechts

Selbstbewirtschafter starken

Mit einem vereinfachten biuerlichen Boden-
recht will der Bundesrat den Rechtsverkehr mit
landwirtschaftlichem Boden regeln. Der Ent-
wurf bestimmt, wer in Zukunft und wann solche
Grundstiicke erwerben darf, und will unter an-
derem die Stellung des Selbstbewirtschafters
starken. Das neue Bundesgesetz soll noch dieses
Frithjahr vor das Parlament kommen.

Der Boden hat verschiedene
Funktionen: Er dient als Le-
bensgrundlage, Produktions-
mittel, Wertanlage und Ver-
kehrstréiger, und an ihm sind
Private gleichermassen inter-
essiert wie die offentliche
Hand. Das Bodenrecht um-
fasst alle Rechtsnormen, wel-
che das Verfiigungsrecht iiber
den Boden und seine Nutzung
ordnen. Beriicksichtigt man
einzig das Bundesrecht, so
enthalten heute folgende Er-
lasse Bestimmungen iiber das
bauerliche Bodenrecht: das
Zivilgesetzbuch, das Obliga-
tionenrecht, das Bundesgesetz
(BG) uiber die Erhaltung des
bauerlichen  Grundbesitzes,
das BG iiber die Entschuldung
landwirtschaftlicher Heimwe-
sen und das BG tiber die For-
derung der Landwirtschaft
und die Erhaltung des Bauern-
standes. Die landwirtschaftli-
che Nutzung des Bodens zu er-
halten bezweckt auch das
Bundesgesetz tiber die Raum-
planung.

Erst zersplittert...

Obwohl das bauerliche Bo-
denrecht in den letzten Jahr-
zehnten verschiedentlich teil-
revidiert worden ist, vermag
das geltende Recht den heuti-
gen agrarpolitischen Anforde-
rungen nicht mehr zu genii-
gen. So hat zum Beispiel die
Zersplitterung des bauerlichen
Bodenrechts  unterschiedliche
Begriffe und widerspriichliche

Ziele hervorgebracht. Weder
sind die privatrechtlichen Ver-
figungsbeschriankungen (Vor-
kaufsrecht und Erbrecht) auf
die offentlich-rechtlichen
(Einspruchverfahren)  abge-
stimmt, noch besteht inner-
halb der privatrechtlichen Be-
schrankungen eine wirkungs-
volle Koordination. Auch ver-
pflichtet das geltende Recht
die Kantone nicht, landwirt-
schaftliche Gewerbe vor der
Teilung zu schiitzen. Unbe-
friedigend sind zudem die In-
strumente gegen die Spekula-
tion mit Boden zum Zwecke
der Kapitalanlage, gegen miss-
brauchliche Preise sowie im
Zusammenhang mit den Vor-
kaufsrechten an nicht selbst-
bewirtschaftende Nachkom-
men.

... nun vereinheitlicht

Um dem entgegenzuwirken,
beauftragte der Bundesrat
1980 eine Expertenkommission
damit, einen Vorentwurf fur
ein neues bauerliches Boden-
recht auszuarbeiten. Dieser
wurde 1985 vorgelegt, dann in
die Vernehmlassung geschickt
und aufgrund der kritischen
Einwiande zu gewissen Vor-
schldgen nochmals tiberarbei-
tet. Der daraus entstandene
Erlass fasst die bisher in fiinf
verschiedenen Gesetzen ver-
ankerten Bestimmungen zu-
sammen. Er sagt, wer unter
welchen Voraussetzungen
landwirtschaftliche Gewerbe

und Grundstiicke erwerben
darf, und beschrinkt deren
Verpfindung, Teilung und
Zerstiickelung. Dadurch
konnte die komplexe Materie
iibersichtlicher gemacht, die
Anzahl Normen gegeniiber
bisher merklich gesenkt und
ein einheitlicher Geltungsbe-
reich festgelegt werden, der
auf die Nutzungszonen nach
dem Raumplanungsgesetz ab-
gestimmt ist. Das neue Gesetz
gilt grundsitzlich fiir bauerli-
chen Boden in der Landwirt-
schaftszone, nicht aber fiir sol-
chen in der Bauzone. Um be-
stehenden  Siedlungsstruktu-
ren Rechnung zu tragen und
lebensfihige Landwirtschafts-
betriebe zu erhalten, soll es
aber auch fiir Bauernhduser
und Okonomiegebiude in der
Bauzone gelten, wenn diese
zusammen mit dem Kultur-
land in der Landwirtschafts-
zone ein Gewerbe bilden.

Erleichterungen

Wie der Bundesrat in seiner
Botschaft an das Parlament
ausfiithrt, soll mit dem Gesetz
in erster Linie der Erwerb von
landwirtschaftlichen Gewerben
(= Haupterwerbsbetriebe der
landwirtschaftlichen Produk-
tion oder des produzierenden
Gartenbaus) durch den Selbst-
bewirtschafter zu tragbaren
Bedingungen erleichtert wer-
den. Dies wird zunichst durch
einen erweiterten Anspruch
fur die Zuteilung des Gewer-
bes in der Erbteilung erreicht
sowie durch ein gesetzliches
Vorkaufsrecht, das fir Ver-
wandte grundsétzlich bei jeder
Veriusserung eines landwirt-
schaftlichen Gewerbes gelten
soll. Der Selbstbewirtschafter
kann dabei das Gewerbe zu
Vorzugsbedingungen iiberneh-
men. Das Erb- und Vorkaufs-
recht werden weitgehend auf-
einander abgestimmt. Zudem
wird mit ihnen die Erweite-
rung von landwirtschaftlichen

Gewerben begiinstigt und da-
mit zur Erhaltung einer lei-
stungsfihigen Landwirtschaft
beigetragen. Gegenstiick der
privatrechtlichen ~ Anspriiche
des Selbstbewirtschafters bil-
det das Gewinnanspruchsrecht
der Miterben und Verwandten,
das neben dem Verkauf auch
bei weiteren Tatbestinden an-
gewendet werden soll.

Und Einschrinkungen

Der Gesetzesentwurf enthalt
aber auch o6ffentlich-rechtliche
Bestimmungen iiber die Be-
schrinkung der Verfiigungs-
freiheit. So wird fir landwirt-
schaftliche Gewerbe ein Real-
teilungsverbot vorgeschlagen,
das insbesondere auch fiir die
Erbteilung gilt. Durch ein Ein-
spracheverfahren wird zudem
der Erwerb von landwirt-
schaftlichen Gewerben und
Grundstiicken auf dem Bo-
denmarkt beschrinkt. Im Fin-
spracheverfahren ist ein Er-
werb zum Zweck der Kapital-
anlage und zur Spekulation
unzulédssig. Man mochte damit
die Nachfrage nach landwirt-
schaftlichem Boden dampfen
und die Bodenpreise beruhi-
gen, fiir die tubrigens eine
Preisitberwachung vorgeschla-
gen wird. Mit dem Gesetz soll
im weitern eine unerwiinschte
Konzentration im Grundbesitz
verhindert werden, indem eine
nicht iiberschreitbare obere
Grenze fiir den Erwerb von
landwirtschaftlichem Boden
festgelegt wird. Auch begrenzt
es die Belastung bauerlicher
Heimwesen mit Grundpfand-
schulden.

Die vorberatende Kommission
des Stinderates, die sich be-
reits mit der Vorlage befasst
hat, steht dem Entwurf grund-
sitzlich positiv gegeniiber, be-
antragt jedoch dem Parlament
zahlreiche Detailinderungen.
Soviel ist aber schon heute ab-
zusehen: Am stirksten um-
stritten ist und bleibt wohl das
vom Bundesrat vorgeschlage-
ne Einspracheverfahren bei
iibersetzten Preisen oder der
Erwerb eines landwirtschaftli-
chen Gewerbes als Kapital-
anlage oder zu Spekulations-
zwecken. Marco Badilatti

Heimatschutz/Sauvegarde 1/90 9



	Selbstbewirtschafter stärken : Konturen des neuen bäuerlichen Bodenrechts

